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Selbstverwaltung und Organisation
der Berufsgenos sen schaft 
der Bauwirtschaft

Vorstand

Der Vorstand verwaltet die 
Berufsgenossenschaft und 
be steht aus Arbeitgeber- und Ver-
sichertenvertretern. Der Vorstand
hat, vergleichbar der Regierung,
exekutive Aufgaben. Er vertritt
die Berufsgenos sen schaft gerich -
tlich und außer gerichtlich,
bestimmt die Richt linien ihrer
Arbeit und bereitet 
die Beschlüsse der Vertreter -
ver sammlung vor. 

➭

Die Berufsgenossenschaften sind
selbstständige Körperschaften
des öffentlichen Rechts mit dem
Recht der Selbstverwaltung und
unterliegen staatlicher Aufsicht.

Unter Selbstverwaltung versteht
man die eigenverantwortliche Ver-
waltung durch ehrenamtliche,
nach dem Grundsatz der Parität
gewählte Vertreter der Arbeit -
geber und der Versicherten 
(= Arbeitnehmer). Sie ist nach
dem Prinzip der Gewaltenteilung
aufgebaut.

Organe der Berufsgenossen-
schaften sind Vertreterversamm-
lung, Vorstand und Geschäfts -
 führung (hauptamtlich).

Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung be -
steht aus Arbeitgeber- und Ver-
sichertenvertretern. Ihre Aufgaben
kann man mit denen des Parla -
ments vergleichen. Als legislatives
Organ setzt sie autonomes Recht
durch Beschluss oder Änderung
der Satzung; mit ihren Beschlüs -
sen über Unfallverhütungsvor -
schriften, dem Gefahrtarif und
der Dienstordnung ist sie Recht 
setzend tätig. Daneben stellt sie
den Haushaltsplan fest und wählt
die Vorstandsmitglieder sowie 
die Geschäfts  führung.

Verwaltung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Die Geschäfts  führung führt haupt -
amtlich die laufenden Verwaltungs -
geschäfte und vertritt insoweit die
Berufsgenossenschaft gerichtlich
und außergerichtlich, d.h. sie ist
zuständig  für die Erfüllung der
gesetzlichen Pflichten im konkre -
ten Einzelfall. Darüber hinaus
berät sie die Vertreterversamm -
lung und ist beratendes Mitglied
des Vorstandes.

Besondere Ausschüsse

Für die förmliche Feststellung von
Renten und anderen Leistungen
hat die Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft besondere 
Aus schüsse (Rentenausschüsse)
gebildet. Sie bestehen aus minde-
stens je einem Vertreter der Ver-
sicherten und der Arbeit-
geber, die vom Vorstand bestellt
werden.

Gegen jede Einzelfallentscheidung
der Berufsgenossenschaft kann
der Betroffene Widerspruch ein -
legen, über den die Widerspruchs -
stelle entscheidet. Sie besteht zu
gleichen Anteilen aus Arbeitgeber-
und Versichertenvertretern, die
von der Vertreterversammlung
bestellt werden. Entsprechendes
gilt für die Einspruchsstelle, die
über Einsprüche gegen Bußgeld -
bescheide entscheidet.

Sonstige Ausschüsse

Vertreterversammlung und Vor-
stand haben außerdem eine Rei-
he weiterer Ausschüsse gebildet,
welche die Entscheidungen des
jeweiligen Organs vorbereiten oder
einzelne Aufgaben für das Organ
in dessen Auftrag erledigen. 
Alle Ausschüsse sind paritätisch
besetzt.

Beratungsausschüsse

Satzungs- und
Gefahrtarifausschuss

Haushalts- und Rechnungs-
prüfungsausschuss

Widerspruchs- und
Einspruchsausschüsse

Beratungs- und 
Erledigungsausschüsse

Sektionsbeiräte
Hochbau und Tiefbau

Hauptgeschäftsführer

Hauptverwaltung

– Controlling
– Prävention
– Rehabilitation und 
   Leistung
– Mitglieder und Beitrag
– Finanzen
– Arbeitsmedizinischer 
   Dienst
– Sicherheitstechnische
   Beratungsdienste
– Personal
– u. a.

Bußgeldausschüsse

Präventionsausschuss

Organe der Berufsgenossenschaft

Das System der Selbstverwaltung

Weitere Informationen erteilt
Ihre Berufsgenossenschaft


